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A  Anlass und Auftrag 
Durch Beschluss der Senatskommission für Stadtentwicklung und Wohnungsbau (SENKO) wurde Eidelstedt-
Mitte am 3. März 2016 als Stadtumbaugebiet gemäß § 171b Baugesetzbuch (BauGB) und als Fördergebiet im 
Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) mit einer Gebietslaufzeit bis Ende 2023 festgelegt.  

Das Rahmenprogramm vereint in Hamburg die verschiedenen Programmsegmente der Bund-Länder-
Städtebauförderung. Die gesamtstädtischen Leitziele der Integrierten Stadtteilentwicklung in Hamburg sind: 

 Verbesserung der Lebensbedingungen durch soziale und materielle Stabilisierung des Fördergebiets. 

 Verbesserung der Entwicklungsperspektiven für die Menschen in den Bereichen Bildung, Beschäfti-
gung, Wirtschaft und Integration. 

 Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten und der Eigenaktivität der Bürgerinnen und Bürger. 

 Abbau bzw. Beseitigung städtebaulicher Defizite wie Funktions- und Substanzschwächen bei der 
technischen und sozialen Infrastruktur, den privaten Gebäudenutzungen und im öffentlichen Raum. 

Das Stadtumbaugebiet Eidelstedt-Mitte erstreckt sich auf rund 166 Hektar und umfasst rund 8.400 Bewohne-
rinnen und Bewohner. Es beinhaltet den zentralen Bereich um den Eidelstedter Platz sowie westlich daran 
anschließend das Eisenbahnerviertel bis zur Bahntrasse mit der Station Elbgaustraße. Nördlich des Eidelsted-
ter Platzes ist das Quartier Pflugacker/Hörgensweg einbezogen sowie östlich anschließend das Quartier Du-
venacker/ Steinwiesenweg (vgl. Karte D 1). Bestandteil des Stadtumbaugebiets sind die beiden Standorte der 
Flüchtlingsunterkünfte mit der Perspektive Wohnen am Duvenacker und Hörgensweg. Am Standort Hör-
gensweg ist in einem zweiten Bauabschnitt zudem regulärer Wohnungsneubau geplant.  

Als Grundlage für die Festlegung des Gebiets hatte das Bezirksamt Eimsbüttel eine Problem- und Potenzial-
analyse (PPA) erstellt. Deren Ergebnisse belegen bevorstehende demografische Strukturveränderungen im 
Gebiet, die absehbar zu städtebaulichen Funktionsdefiziten führen. Um den städtebaulichen Anforderungen 
und infrastrukturellen Anpassungsbedarfen frühzeitig gerecht zu werden, wurde Eidelstedt-Mitte in das Pro-
grammsegment Stadtumbau der Städtebauförderung aufgenommen.  

Die Ergebnisse der PPA belegen auch städtebauliche Defizite und bestehende bzw. drohende Funktionsver-
luste des zentralen Versorgungsbereichs, die sich negativ auf die Attraktivität und das Image von Eidelstedt 
auswirken. Um das Gebiet als zentralen Versorgungsbereich zu stärken und als Standort für Wirtschaft und 
Kultur sowie als Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben zu profilieren, wurde Eidelstedt-Mitte zugleich in das 
Programmsegment Aktive Stadt- und Ortsteilzentren der Städtebauförderung aufgenommen.  
 

Im Oktober 2016 beauftragte das Bezirksamt Eimsbüttel auf Grundlage der EU-weiten Ausschreibung vom 
18. März 2016 die steg Hamburg mbH mit der Gebietsentwicklung im Fördergebiet Eidelstedt-Mitte und mit 
der Erstellung des Integrierten Entwicklungkonzeptes (IEK). 
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Verfahren zur Erstellung des IEK (eigene Darstellung) 

 

Die Eidelstedter Bevölkerung und die lokalen Akteure wurden im Rahmen eines umfangreichen Beteiligungs-
verfahrens von Anfang an in den Erstellungsprozess des IEK eingebunden. Auf der Auftaktveranstaltung im 
Dezember sowie den beiden Workshops im Dezember 2016 und März 2017 wurden die Ideen und Wünsche 
der Bürgerinnen und Bürger gesammelt und Zielsetzungen sowie Projekte und Maßnahmen entwickelt. Paral-
lel führten die Gebietsentwickler zahlreiche Gespräche mit Stadtteilaktiven, Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern, Gewerbetreibenden sowie Vereinen und Institutionen. Durch aufsuchende Beteiligungs-
formate wurden zudem Zielgruppen befragt, die nicht an den abendlichen Veranstaltungen teilgenommen 
haben. So wurden u.a. an Schulen in kleineren Workshops Kinder und Jugendliche verschiedenster Alters-
gruppen befragt. Zudem wurde im Rahmen des Verfahrens eng mit dem SVE Hamburg kooperiert. Aus dem 
Beteiligungsverfahren gingen zahlreiche Projektansätze und Ideen hervor. In fachamtsübergreifenden Ab-
stimmungsrunden im Bezirksamt Eimsbüttel wurden die Ideen und Vorschläge geprüft, bewertet und weiter-
entwickelt. Die Bezirkspolitik wurde im Rahmen eines ständigen Tagesordnungspunktes im Regionalaus-
schuss Stellingen laufend über den Prozess informiert. Im Juli 2017 wurde der Entwurf sowohl dem Stadtteil-
beirat als auch dem Regionalausschuss vorgestellt. Der Beschluss des IEK erfolgte im Bezirk durch den 
Hauptausschuss im September 2017. In der Sitzung am 25. September wurde das IEK durch den Lenkungs-
ausschuss Programmsteuerung (LAP) beschlossen.  

 
Im Rahmen des Gebietsentwicklungsprozesses werden sowohl die unterschiedlichen Lebenssituationen und 
Interessen von Frauen und Männern (gender mainstreaming) als auch die Akzeptanz geschlechtlicher und 
sexueller Vielfalt (vgl. Senatsdrucksache 21/7485 vom 10.01.2017) berücksichtigt, um Diskriminierungen und 
Ausgrenzung abzubauen.  
  


